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Antrag 1:

§ 7 Berichte:

§ 7.2 Die Meldung der Ergebnisse hat per Online Eingabe zur erfolgen. Ist diese aus 
irgendeinem Grund nicht möglich, muss ein E-Mail vom Ausgang der Partie an den 
Landesspielleiter geschickt werden.
Die Spielberichtskarten der gesamten Saison sind aufzubewahren und im Bedarfsfall der
Landesspielleitung vorzulegen.
Der Mannschaftsführer muss selbst darauf achten, ob das Ergebnis gemeldet wurde und 
korrekt ist. Erfolgt binnen 8 Tagen kein Einspruch, gelten die Ergebnisse als bestätigt

§7.3 Die Meldung muss spätestens bis dem Spieltag folgenden Tag (im Allgemeinen bis
Sonntag)
bis spätestens 20 Uhr erfolgen. Liegt keine Meldung vor, werden beide Mannschaften 
gestraft.

§7.4 Der Mannschaftsführer der Heimmannschaft ist für die Meldung der Ergebnisse 
verantwortlich. Liegt keine rechtzeitige Meldung vor, wird die Heimmannschaft bestraft.

Antrag 2:

§ 8 Strafen:

§ 8.2 Punkt 4: Rückzug einer Mannschaft nach dem Grunddurchgang bei Bekanntgabe binnen 
8 Tagen nach der letzten Runde des Grunddurchgangs: 75,- Euro

Antrag 3:

§ 9 Termine und Fristen:

30. Juni ist der spätest mögliche Termin zur Meldung abzumeldender Spieler vom Verein 
beim Eloreferenten.



Ö S T E R R E I C H I S C H E R   S C H A C H B U N D
L A N D E S V E R B A N D   T I R O L

Präsident: 
Johannes Duftner, Achenseestraße 38, 6200 Jenbach
Tel: 05244 63047 oder 0650 450 19 54
Email: duftner@chello.at
ZVR: 001791804

BANKVERBINDUNG: SPARKASSE SCHWAZ, ZWEIGSTELLE JENBACH
IBAN: AT80 2051 0003 0000 5410

ZVR: 001791804

Antrag 4:

$3.12 Besondere Regelungen für die Landesliga:

Punkt 4: 
Bis zum 31.07 kann sich jeder Verein aus Tirol für die Austragung einer 
Landesligadoppelrunde beim Landesspielleiter anmelden.
Sollten sich auf diesem Wege nicht genügend Veranstalter für die Landesliga finden müssen 
Landesligavereine die Verantwortung eines Wochenendes übernehmen. Den zuständigen  
Vereinen steht es frei einen andere Verein mit der Durchführung zu beauftragen.
Bis 6 Wochen vor der Runde muss der Austragungsort bekannt gegeben werden.
Die Vereine werden nach folgenden Kriterien ausgewählt:
- Die Aufsteiger aus der 1.Klasse können nicht ausgewählt werden
- Wenn ein Verein freiwillig oder verpflichtend die Organisation übernommen hat kann dieser 
erst in 2 Jahren wieder bestimmt werden.
- Die übrigen Vereine kommen in einen Lostopf und diese werden per Zufall für die aktuelle 
Saison bestimmt.


